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Übernahme von erstatteten Gebühren der Träger von Kinderbetreuungsein-
richtungen im Wege der Defizitübernahme 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Ferienausschuss hat in seiner Sitzung am 27.04.2020 beschlossen, den Trägern der 
Neufahrner Kinderbetreuungseinrichtungen den vertraglich festgeschriebenen Betrag von  
€ 500,- pro Jahr und Gruppe zu gewähren, um die durch nicht erhobene Elternbeiträge 
entstandenen Einnahmeverluste auszugleichen. 
 
Eine weitergehende Erstattung im Rahmen der Defizitübernahme wurde als freiwillige 
Leistung der Gemeinde zurückgestellt und sollte im Zuge eines Nachtragshaushalts ent 
schieden werden. 
 
Für den Zeitraum vom 16.03. bis 31.03.2020 entstehen in allen Kinderbetreuungsein-
richtungen Einnahmeausfälle von ca. € 55.700,-.  Die bereits für den Monat März einge-
zogenen Elternbeiträge wurden von den Trägern wieder zurückerstattet. 
 
Für die Monate April bis Juni entstehen als ungedeckte Kosten unter Anrechnung der 
staatlichen Pauschalen Einnahmeausfälle von ca. € 50.000,-. Durch die großzügigen 
Regelungen zur Notbetreuung und die weitergehende Öffnung der Krippen und Kindergärten 
ab 15.06.2020 kann es hier aber noch zu Abweichungen kommen. Die staatlichen Pau-
schalen werden nur für Kinder gewährt, für die in den fraglichen Monaten keine Beiträge 
entrichtet wurden. Für Zeiten der Notbetreuung wurden von den Trägern nur Anteile der 
Gebühren erhoben, wenn die Buchungen nur für wenige Tage im Monat erfolgten. Im 
Gegenzug entfällt aber die staatliche Unterstützung komplett. Andererseits haben aber mehr 
Kinder die Einrichtungen besucht als ursprünglich kalkuliert, so dass hier keine 
Einnahmedefizite entstanden sind. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
 



Finanzielle Auswirkungen: 

  nein  ja   

      
Gesamtkosten: € 105.000,-   

      
Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr sind bereitgestellt und verfügbar:  
      

 nein  ja,  €       Haushaltsstelle:       

      

Falls nein, sind außerplanmäßige Mittel erforderlich?  

      
 nein  ja,  €       Haushaltsstelle:       

      
Jährliche Folgekosten:   nein  ja, voraussichtliche Höhe €       

      
Gegenfinanzierung / 
Zuschüsse: 

 nein  ja, voraussichtliche Höhe €       

      
Ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:   

      

Da die Defizitausgleichszahlungen erst im Jahr 2021 kassenwirksam werden, ist eine Bereit-
stellung der erforderlichen Mittel im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 erforderlich. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeinde Neufahrn erstattet den Trägern der Neufahrner Kinderbetreuungsein-
richtungen die für den Zeitraum vom 16.03. – 31.03.2020 entstandenen Einnahmeausfälle, 
sofern die Elternbeiträge nicht erhoben oder wieder rückerstattet wurden. 
 
Außerdem übernimmt die Gemeinde Neufahrn die Einnahmeausfälle, die nach Inanspruch-
nahme der staatlichen Pauschalunterstützungen für die Monate April, Mai und Juni ent-
stehen. Als Grundlage für die Berechnung überlassen die Träger für den genannten Zeit-
raum eine Aufstellung aller Kinder mit Buchungszeiten und den tatsächlich erhobenen Ge-
bühren. 
 
Die Kosten können als ungedeckter Betriebsaufwand im Rahmen der jährlichen Defizitab-
rechnungen geltend gemacht werden. Die bereits vom Ferienausschuss beschlossene Über-
nahme eines ungedeckten Betriebsaufwands von € 500,- je Gruppe und Jahr wird davon in 
Abzug gebracht. 
 
Die Gesamtkosten von € 105.000,- werden im Haushalt 2021 bereit gestellt. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 
 
 
 
 


